
Sitzung des Technik- und Umweltausschusses 

Am Mittwoch, 08.02.2017, fi ndet um 18:00 Uhr im Sitzungssaal 
des Rathauses Warthausen eine öffentliche Sitzung des Technik- 
und Umweltausschusses statt, zu der freundlich eingeladen wird.
Tagesordnung:

1. Baugesuche und Bauvoranfragen
 a) Warthausen, Flst. 463/2 (teilweise)
   Bauantrag: Neubau eines Mehrfamilienhauses mit barrie-

refreien Wohnungen
 b) Warthausen, Biberacher Straße 24, Flst. 42/15
   Bauantrag: Errichten einer beleuchteten Werbeanlage für 

wechselnde Fremdwerbung
 c) Warthausen, Öschweg 4, Flst. 458/1
   Bauantrag: Sanierung eines Gebäudes - Erhöhung des 

Kniestocks
 d) Höfen, Rißhöfen 2, Flst. 903
   Bauvoranfrage: Abbruch von zwei landwirtschaftlichen Ge-

bäuden, Einbau einer zusätzlichen Wohneinheit im Wohn-
gebäude sowie energetische und statische Sanierung der 
Hofstelle

 e) Birkenhard, Warthauser Straße 3, Flst. 12
   Bauantrage: Anbau einer Doppelgarage sowie zwei Car-

portstellplätze an des bestehende Wohnhaus, Änderung 
des bestehenden Balkons inklusive einer neuen Über-
dachung, Anbei eines Heizraums und Verlängerung des 
Vordachs an der bestehenden Garage

 f) Birkenhard, Warthauser Straße 2, Flst. 21
   Bauvoranfrage: Neubau einer Maschinen-/Lagerhalle
2. Lärmaktionsplan der Gemeinde Warthausen
 - Sachstandsbericht
3. Verschiedenes

Anmeldung Kindertageseinrichtungen

Wir möchten Sie hiermit recht herzlich zum Anmelde- und In-

formationstag für alle Kindergarten- und Krippenkinder in der 
Gemeinde Warthausen am 
Mittwoch, dem 15. Februar 2017 von 14.00 Uhr - 16.00 Uhr 

im Rathaus Warthausen, Sitzungssaal

einladen.
In der Kinderkrippe können Kinder ab dem vollendeten 1. Lebens-
jahr aufgenommen werden. Die Kinderkrippe bietet Platz für 20 
Kinder unter drei Jahren. In den vier Kindergärten können Kinder ab 
dem vollendeten 2. Lebensjahr aufgenommen werden, sofern dies 
die Platzverhältnisse in den einzelnen Kindertagesstätten zulassen.
Die Zuteilung innerhalb Warthausens erfolgt nicht nach Gebiet-
seinteilung, sondern nach vorhandenen freien Betreuungsplätzen.
Sie können sich über die verschiedenen Angebotsformen und 
die Elternbeiträge der einzelnen Einrichtungen informieren und 
Ihren jeweiligen Bedarf angeben. Wir bitten Sie, die Möglichkeit 
des Anmeldetages zu nutzen, dann können Ihre Wünsche best-
möglich berücksichtigt werden. 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN Aus der Flüchtlingsarbeit

„Vielfalt in Warthausen“

Vielfalt in Warthausen: 

Wenn Sie diese Überschrift lesen können…

…dann könnten Sie hier vor Ort Deutsch-Trainer werden und 
somit Ihre Sprach- und Kulturkenntnisse einbringen. Unsere 
neuen Mitbürger wollen sich integrieren, sind motiviert, lern-
bereit und freuen sich über jeden Kontakt mit Deutschen. Alle 
Voraussetzungen für ein gutes Lernerlebnis sind vorhanden 
- nur, es mangelt ganz dringend an ehrenamtlichen „Deutsch 
- Trainern“. Die Ehrenamtlichen, die bislang in diesem Bereich 
tätig sind, können aufgrund ihrer Erfahrung dieses Engage-
ment sehr empfehlen und erleben jede Woche, wie die Ler-
nenden Fortschritte machen, die ihnen erlauben, den Alltag in 
Deutschland konkret zu meistern. Egal wie viel oder wie wenig 
Zeit Sie anbieten können, egal ob Sie hochkomplizierte Gram-
matik erklären oder bloß Hausaufgaben betreuen wollen: jede 
Stunde hilft und wird von den Lernenden hoch geschätzt. Und 
keine Bange - es wird nicht nur Grammatik gepaukt, es wird 
auch herzlich oft gelacht!
Die Welt schaut zu, wie Deutschland an die Integration heran-
geht; es gibt sogar Stimmen, die bezweifeln, dass diese funk-
tionieren kann. Darum stellen Sie sich dieser Herausforderung 
und helfen uns, ein Zeichen der Weltoffenheit in Warthausen zu 
setzen; melden Sie sich bei Fiona Gibson unter 07351/4291325 
- wir freuen uns auf Sie.

Spruch des Monats
Was immer du tun kannst 

oder erträumst zu können, 

beginne es. 

- Johann Wolfgang von Goethe -
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Alle Eltern und Erziehungsberechtigten können ihre Kinder an 
ihrem Wunschkindergarten anmelden. Es sollte aber ein Aus-
weichkindergarten angegeben werden, da möglicherweise nicht 
alle angemeldeten Kinder am Wunschkindergarten aufgenommen 
werden können. Für alle Kindergärten und die Kinderkrippe 

ist am 15. Februar 2017 Anmeldeschluss für das kommende 

Kindergartenjahr 2017/2018. Die Gemeindeverwaltung Wart-
hausen wertet die Anmeldelisten zentral aus. Die Zusagen er-
folgen zeitnah. Eltern, welche bereits eine Voranmeldung für ihr 
Kind im Rathaus abgegeben haben, müssen zum Anmeldetag 
nicht erscheinen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Jautz
Bürgermeister

Rentenberatung bei der DAK Biberach

Die nächste Rentenberatung durch den Versichertenberater der 
Deutschen Rentenversicherung Bund, Peter Kübler ist am

06.02.2017

im DAK Servicecenter Biberach, Pfl uggasse 4. Die Beratung ist 
kostenlos und für alle Versicherten der Deutschen Rentenversi-
cherung. Anmeldung mit Terminvergabe telefonisch bei der DAK 
unter 07351 349569988.
Zur Beratung bitte Rentenunterlagen und den Personalausweis 
mitbringen.
Für eine Rentenantragstellung wird noch IBAN und Steuernum-
mer benötigt.

Funkenfeuer am 05. März 2017

Um den schönen Brauch des Funkenfeuers am Funkensonntag 
zu erhalten, appelliert das Landratsamt Biberach wieder, beim 
Funkenbau darauf zu achten, dass keine unerlaubten Dinge wie 
Abfälle oder Kunststoffe entsorgt werden. Zulässig sind nur na-
turbelassenes, unbehandeltes Holz und trockenes Stroh. 
Übrigens: Das Verbrennen von unzulässigen Materialien, d.h. von 
Abfällen, ist strafrechtlich relevant. Es erfolgt in diesen Fällen eine 
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. 
Aus Sicherheitsgründen müssen die Funken spätestens 2 

Wochen vorher bei der Gemeinde Warthausen, Ordnungs-

amt (Tel. 07351/5093-48, E-Mail: kaestle@warthausen.de), 

angezeigt werden. 

Weiter ist das „Funkenmerkblatt des Landkreises Biberach“ 
zu beachten: 
Landratsamt Biberach - Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz

Landratsamt Biberach - Amt für Umwelt- und Arbeitsschutz

„Funkenmerkblatt“

1.  Allgemeines

Im Landkreis Biberach werden jährlich im Rahmen der Brauchtum-
spfl ege ca. 140 Funken abgebrannt. Dabei sind jedoch Belange 
des Umwelt- und Brandschutzes zu beachten.
Von besonderer Bedeutung ist, dass nur zulässige Brennstoffe 
verbrannt werden. Das Verbrennen von unzulässigen Materiali-
en, d.h. von Abfällen, ist strafrechtlich relevant. In diesen Fällen 
erfolgt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.
Die Beachtung der festgelegten Regeln trägt dazu bei, dieses 
schöne Brauchtum zu erhalten.
Vor dem Anzünden des Funkens sollte überprüft werden, ob sich 
lebende Tiere (z. B. junge Hasen) im Funken befi nden, um diese 
ggf. herauszuholen.
2. Brandschutz

Beim Standort des Funkens sind folgende Mindestabstände zu 
beachten:
- 50 m zur nächsten Wohnbebauung,
- 50 m zu Baumbeständen, Wald,
- 100 m zu Bundes-, Land- und Kreisstraßen.
Bei starkem Wind in Richtung Wohnbebauung, Wald usw. darf 
der Funken nicht abgebrannt werden.

3. Brennmaterial

Verbrannt werden darf:

- naturbelassenes, unbehandeltes Holz wie Christbäume, 

Gehölzschnitt, Baumreisig, Reisigstangen aus Durchfor-

stungen u. ä.
- Stroh - nur trocken.

Nicht verbrannt werden dürfen:
- Altöl,
- Autoreifen,
- mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz (PCP-, Lindan, salz- 

oder teerölhaltig)
- Matratzen, Möbel, Spanplatten,
- bedruckte Pappe und Zeitungen,
- Plastikabfälle, Styropor.
Beim Verbrennen dieser Materialien entstehen Schadstoffe, wie 
z. B. Benzpyren, Dioxine, Furane, Formaldehyd, Phenol usw.
4. Anlieferung

Die Funkenplätze sollten nur kurze Zeit vor dem Funkensonntag 
für eine Anlieferung von geeignetem Holz- und Reisigmaterial 
bereitgestellt werden, um so eine bessere Kontrolle über die An-
lieferung zu bekommen.
5. Anmeldung

Die Veranstaltung des Funkens ist spätestens 2 Wochen vorher 
bei der Gemeinde bzw. Ortsverwaltung anzuzeigen, damit die 
örtliche Feuerwehr aus Vorsorgegründen informiert werden kann. 
Der genaue Standort des Funkens ist in der Meldung anzugeben.
6. Entsorgung

Die Rückstände (Asche, verkohlte Holzreste) sind innerhalb von 
14 Tagen einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Fundtier

Hund in Warthausen gefunden!

Am 24.01.17 wurde ein Bernasenner-Mix, dreifarbig, männlich und 
kastriert in Warthausen im Fuchsweg gefunden. Wer vermisst ihn 
bzw. weiß, wo sein Zuhause ist? Infos bitte ans Tierheim Biberach 
07351-506700 oder mail@tierschutzverein-biberach.de

Informationen zur Wertstofferfassung

Der Wertstoffhof Warthausen wird seit 2013 als Grüngutsammel-
platz betrieben. 
Die Betreuung übernimmt Personal des Musikvereins Warthausen 
sowie der Firma Braig.

Öffnungszeiten Grüngutsammelplatz:

Dezember - Februar Samstag, 10 - 11 Uhr

März - November Mittwoch, 17 - 19 Uhr
 Samstag, 10 - 14 Uhr
Am Grüngutsammelplatz wird zudem unbehandeltes Altholz an-
genommen.

Für die Erfassung von Altglas sind Depotcontainer aufgestellt in:
⇒ Warthausen vor dem Grüngutsammelplatz
⇒ Warthausen beim Parkplatz in der Birkenharder Straße
⇒ Birkenhard beim Sportgelände in der Burrenstraße
⇒ Oberhöfen beim Gemeindehaus

Verkaufsverpackungen werden über den Gelben Sack im 

Holsystem erfasst.

Weitere Informationen erhalten Sie über die Abfallfi bel des Land-
kreises, die zusammen mit dem Abfuhrkalender und einer Rolle 
Gelber Säcke an alle Haushalte verteilt wurde.

Das Tierheim informiert

Entsorgung

❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄
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Veranstaltungskalender 

Februar 2017 (Nachtrag)

17.02. Jahreshauptversammlung

 Tennisclub Warthausen
25.02. Schnittkurs Bäume und Stäucher ab 09:30 Uhr

 Gartenfreunde Warthausen e.V.
28.02. Fasching-Kaffeekränzle ab 14 Uhr

 Gartenfreunde Warthausen e.V.

Unsere Jubilare in der nächsten Woche

05.02. Herr Georg Stöhr
 Karl-Arnold-Straße 4
 Herrlishöfen 
 80. Geburtstag

06.02. Frau Helga Rust
 Sebastian-Sailer-Straße 27
 Oberhöfen
 76. Geburtstag

Wir wünschen für die Zukunft alles Gute, 
Gesundheit und Gottes Segen!

Sonntag, 5. Februar 2017; letzter Sonntag nach Epiphanias:

  9.30 Uhr Röhrwangen: Gottesdienst. 

10.30 Uhr Schemmerhofen: Gottesdienst. 
 (Prädikant Michael Ulrich)
Dienstag, 7.02.

  9.00 Uhr Mutter-Kind-Gruppe 1 Warthausen (FBS BC)
Mittwoch, 08.02.

16.45 Uhr Konfi rmanden-Unterricht Gruppe 1
18.15 Uhr Konfi rmanden-Unterricht Gruppe 2 
Donnerstag, 09.02.

  9.30 Uhr Mutter-Kind-Gruppe 2 Warthausen (FBS BC)
19.30 Uhr Posaunenchor
Sonntag, 12. Februar 2017; Septuagesimae:

  9.30 Uhr Warthausen: Gottesdienst und Kinderkirche. 
   (Pfarrer Hans-Dieter Bosch)

Hingewiesen und eingeladen wird auf zwei Veranstaltungen 

des Evangelischen Bauernwerkes in Württemberg und der 

Kirchengemeinde Wain.

Eingeladen wird nach Wain am Sonntag, den 5. Februar, von 13.30 
bis 16 Uhr, zu einem Familiennachmittag des Ev. Bauernwerkes 
eingeladen. Nach dem Kaffeetrinken spricht Dr. Clemens Dirscherl 
(Geschäftsführer des evangelischen Bauernwerkes in Württem-
berg, Agrarbeauftragter der EKD und Mitglied in der Deutschen 
Tierschutzkommission) zum Thema „Das Tier und wir“ Der Eintritt 
ist frei, um eine Spende wird gebeten. Während der Kaffeepause 
(zu Beginn) ist Zeit zur Begegnung und zum Austausch. 

Ebenso wird nach Wain am Donnerstag, den 16. Februar vor-
mittags zu einem Vortrag von Pfr. im Ruhestand Rudolf Paul ein-
geladen. Sein Thema lautet: „Gschichta aus dr Bibel für Schwo-
ba“. Pfr. Paul hat die Bibel ins Schwäbische übersetzt und gibt 
einige Kostproben davon zu Gehör. Am Nachmittag wird Andrea 
Schmolzi, Diätassistentin aus Hohebuch, zum Thema „Täglich 
Brot zu Luthers Zeiten“ über die Ernährung im Mittelalter infor-
mierten und einige Kostproben dazu reichen. Wer ganztägig (mit 
Imbiss, Mittagessen und Kaffee) teilnehmen möchte, wird um 
einen Unkostenbeitrag von 20 Euro gebeten. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich; es ist auch möglich nur halbtags teilzu-
nehmen. Das genaue Programm ist im Pfarramt ausgelegt. Zu 
dieser Veranstaltung laden der Arbeitskreis Frauen des Evang. 
Bauernwerkes im Bezirk Biberach sowie Bezirksbauernpfarrer 
Ernst Eyrich, Wain, ein.

Veranstaltungen

Wir gratulieren

„Kleine Galerie“
im Rathaus Warthausen, Obergeschoss

Ausstellung „GEHÄUFT“
von Bahsir Qonqar

------------------------------
09.01. - 03.03.2017

zu den Öffnungszeiten

EVANG. KIRCHENGEMEINDE WARTHAUSEN
Evang. Pfarramt: 

Pfarrer Hans-Dieter Bosch 

Martin-Luther-Str. 6  
88447 Warthausen

Telefon (07351) 13914, Fax (07351) 7984
E-Mail: Pfarramt.Warthausen@elkw.de
Seelsorge in den Pfl egeheimen:

Pfarrer Herbert Seichter, Attenweiler, Tel. 07357-856

KIRCHLICHE NACHRICHTEN
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Hingewiesen wird auf den WELTGEBETSTAG 2017. 

Am Freitag, den 3. März 2017, 
feiern wir den WELTGEBETS-
TAG. Frauen von den Philip-
pinen haben für diesen Got-
tesdienst einen Entwurf unter 
dem Titel „WAS IST DENN 
FAIR?“ erarbeitet. Die Be-
sonderheiten ihrer Kultur und 
Glaubenserfahrungen kom-
men darin zum Ausdruck: 
Asiatische Gelassenheit, 
die Schönheit der Natur mit 
Traumstränden und Tauch-
paradiesen ebenso wie die 
gesellschaftlichen Notlagen 
durch Armut, Krankheit und 
Perspektivlosigkeit. Der öku-
menische Gottesdienst im 
Bereich Warthausen fi ndet in 

diesem Jahr in der katholische Kirche St. Maria Mutter der Chris-
tenheit in Birkenhard am 3. März um 18.30 Uhr statt. Ähnliche 
Gottesdienste werden auch in Ingerkingen, Schemmerhofen und 
Schemmerberg sowie in Maselheim gefeiert. 
Zur Vorbereitung dieses Gottesdienstes im Bereich Warthau-
sen-Birkenhard laden wir am Dienstag, den 21.02. um 19.00 Uhr 
ins evangelische Bodelschwingh-Gemeindezentrum nach Wart-
hausen ein. Bitte weitersagen!
Mit freundlichem Gruß 
Ihr Pfr. Hans-Dieter Bosch

Freitag, 03.02.

Pfarrkirche Warthausen

18.00 Uhr Rosenkranz

18.30 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und Blasiussegen

 † Kurt Guggenmoser
 † Josefi ne und Georg Guggenmoser
 Im Anschluss Eucharistische Nachtanbetung

Samstag, 04.02.

Pfarrkirche Warthausen

18.30 Uhr Sonntagvorabendmesse

 † Anna Maria Lochbühler
 † Georg Stasch

05.02., 5. Sonntag im Jahreskreis

St. Maria Birkenhard

  8.45 Uhr Eucharistiefeier mit Kerzenweihe und Blasiussegen

 † Robert und Rosemarie Stöhr
Pfarrkirche Warthausen

10.15 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Kommunionkinder

Montag, 06.02.

Pfarrkirche Warthausen

  7.45 Uhr Schülergottesdienste Kl. 1-4

Mittwoch, 08.02.

St. Maria Birkenhard

18.30 Uhr Eucharistiefeier

 † Fam. Schröter
 Im Anschluss Eucharistische Anbetung

Freitag, 10.02.

Pfarrkirche Warthausen

Keine Abendmesse!

Freitagskaffee in Birkenhard
Herzliche Einladung zum Treff an Jung und Alt mit Überraschun-
gen heute, den 3. Februar ab 14:00 Uhr im Gemeindehaus.

Eucharistische Nachtanbetung in Warthausen
Am Freitag, 3. Februar, nach der Abendmesse 19:00 Uhr bis 

24:00 Uhr fi ndet eine eucharistische Nachtanbetung in der Pfarr-
kirche St. Johannes in Warthausen statt.
Eingeladen sind wieder Einzelpersonen, Familien und christliche 
Kreise /Gruppen zur Gestaltung einer Anbetungsstunde entweder 
als stille oder geführte Anbetung. 
Lassen Sie sich von Jesu Gegenwart beschenken! 

Bitte um Kerzenspenden

Am Fest Maria Lichtmess (2. Februar) werden alle Kerzen geseg-
net, die während des Jahres bei den Gottesdiensten gebraucht 
werden. In vielen Gemeinden ist es ein fester Brauch, dass aus 
diesem Anlass Gemeindemitglieder Kerzen spenden. Auch wir 
bitten um eine Kerzenspende.
Am Kircheneingang liegen in beiden Kirchen (bis Sonntag, den 
12. Februar) Kerzen auf. Daneben steht ein Opferstock, in den 
sie Ihre Kerzenspende hineinlegen können. Die Kerzen kosten 
zwischen 5,- und 15,- €. Die roten Opferlichter, die beim Taizé 
Gottesdienst verwendet werden kosten 50 Cent.
Die Kerzenweihe fi ndet in Warthausen am Freitag, 03.02., und 

in Birkenhard am Sonntag, 05.02., statt.

„Verkehrt bekehrt?!“ - 

Kirchenkabarett mit den „Maulfl aschen“

Am Freitag, 10. März 2017, fi ndet in der Dürnachhalle in Ring-
schnait ein Kabarett-Abend mit den Maulfl aschen statt. Der Ge-
winn kommt den Ringschnaiter Vereinen zugute, die 2016 wegen 
dem Hochwasser alle ihre Veranstaltungen absagen mussten. Mit 
ihrem Programm: „verkehrt – bekehrt?!“ bieten die Maulfl aschen 
schwäbisch-badische „Realsatire zwischen Komik und Kabarett“ 
in Szenen und Liedern. Die Maulfl aschen sind über Monate aus-
gebucht und absoluter Garant für strapazierte Lachmuskeln. “ Die 
Kircheninsider präsentieren ein Kabarettfeuerwerk mit geistrei-
chem Witz und Selbstironie. Ebenso sind sie Publikumspreisträ-
ger des Kirchenkabarettpreises: „Honnefer Zündkerze“. Das muss 
man gesehen und gehört haben! Also schnell Karten sichern. 
Veranstalter ist der Arbeitskreis Erwachsenenbildung Ringschnait. 
Karten gibt es im VVK zu € 12,00 beim Wochenblatt Biberach, der 
Raiffeisenbank Rottumtal und bei Lebensmittel Daiber in Ring-
schnait. Weitere Infos unter www.maulfl aschen.de

- Voranzeige Spielzeugbasar -
Am Samstag, 18.03.2017 fi ndet von 10.00 bis 12.00 Uhr in der 
Turn- und Festhalle wieder der Spielzeugbasar statt. 
Verkauft werden gut erhaltene Spielsachen, Kinderfahrzeuge 
und Zubehör, Einräder, Inline-Skates, Spiele, Puzzles, Bücher, 
CDs, DVDs, Lerncomputer, Fußball- und Karateanzüge (Keine! 
Stofftiere) 
Warenannahme : Freitag, 17.03.2017, 17.00 - 19.00 Uhr. 
Anmeldung unter: BC-74844, BC-578545, BC-5392586 Spiel-
zeugspendenannahme unter: BC-74844. Der Erlös kommt der 
KiTa St. Elisabeth zu Gute.

Am Samstag den 04.02.2017 fi ndet unsere Jahreshauptversamm-
lung, im ehemaligen Rathaus Warthauser Str. 14 in Birkenhard für 
das Vereinsjahr 2016, statt.
All unsere Mitglieder und Interessierten sind herzlich willkommen.

Kath. Pfarramt: 

Pfarrer Wunibald Reutlinger

Heggelinstr. 3, 88447 Warthausen
Tel. (07351) 72380, Fax (07351) 76535

E-Mail: StJohannes.Warthausen@drs.de
Homepage: http://stjohannes-warthausen.drs.de
Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.00 - 11.00, außerdem Mi. 16.00 -18.00

KATH. KIRCHENGEMEINDE WARTHAUSEN

VERANSTALTUNGEN 
VEREINE    ORGANISATIONEN

BAURACLUB BIRKENHARD
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Jahreshauptversammlung

Unsere diesjährige Jahreshauptversammlung fi ndet am Freitag, 

den 3. März 2017 im „Wack’ren Schwaben“ statt,
Beginn 19.30 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht der 1. Vorsitzenden
3. Bericht des Schriftführers
4. Kassenbericht/Kassenprüfbericht
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen
7. Verschiedenes
Anträge zur Tagesordnung sind eine Woche vor der Jahreshaupt-
versammlung bei der 1. Vorsitzenden schriftlich mit einer kurzen 
Begründung einzureichen.
Adresse: Christine Baur-Braune, Beethovenweg 8, 88447 Wart-
hausen
Wir laden alle unsere Mitglieder und Helfer recht herzlich ein.
Vor Beginn der Versammlung (ca. 19.00 Uhr) wird ein kleines Ves-
per in Form von Saitenwürstchen mit Brot angeboten.

Das in der Jagdgenossenschaftsversammlung beschlossene Re-
hessen fi ndet am Freitag, den 17.02.2017 um 20 Uhr im Pfl ug-
keller in Biberach statt. Eingeladen sind alle Jagdgenossen mit 
Partner/-in. Parkmöglichkeiten befi nden sich auf dem Gigelberg. 
Bitte melden Sie sich bis zum 13.02.2017 bei Ihrem örtlichen Vor-
standsmitglied an:
Warthausen:

Hubert Gerster: 07351/12232
Birkenhardt:

Dominik Landtaler: 0172/6558533
Röhrwangen:

Wilfried Denkinger: 07356/686
Barabein / Herrlishöfen /Risshöfen / Oberhöfen / Galmuts-

höfen:

Alfred Schlanser: 07351/74588

Zu unserer ersten Monatsversammlung in diesem Jahr, am Sams-
tag, den 04. Februar um 20:00 Uhr im Vereinsheim, Biberacher 
Straße wird herzlich eingeladen.
Ebenso zur Jahreshauptversammlung am 04. März 2017 um 
20:00 Uhr.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:
TOP 1: Begrüßung durch den Vorsitzenden
TOP 2:  Bekanntgabe der Tageordnung und Bericht des Vor-

sitzenden
TOP 3: Bericht der Kassiererin
TOP 4: Bericht der Kassenprüfer
TOP 5: Bericht des Zuchtwart Gefl ügel
TOP 6: Bericht des Zuchtwart Kaninchen
TOP 7: Bericht Zuchtbuchführer
TOP 8: Bericht der Jugendleiterin
TOP 9:  Grußwort Bürgermeister mit Entlastung der Vorstand-

schaft
TOP 10: Wahlen
TOP 11: Ehrungen
TOP 12: Verschiedenes, Anträge und Wünsche
Wünsche und Anträge sind bis zum 21. Februar 2017 schriftlich 
oder per Mail beim Vorsitzenden Matthias Sauter, Stützenstraße 
22, 89619 Unterstadion, 
Mail: matthias_sauter@web.de einzureichen.

Am Freitag, 03.02.2017 fi ndet um 20:00 Uhr unsere nächste Chor-
probe im Franz-Reichle-Saal statt.

Vorjugendorchester:

Am heutigen Freitag, 03. Februar fi ndet um 18:00 Uhr unsere 
nächste Probe statt.

Blasorchester:

Am Dienstag, 07. Februar fi ndet um 20.00 Uhr unsere nächste 
Probe statt.

Am Sonntag, 22.01., fand in der Pfarrkirche Warthau-
sen unsere Narrenmesse statt. Hiermit möchten wir uns 
noch einmal bei der Kirchengemeinde, insbesondere Herr Pfarrer 
Reutlinger und dem Musikverein Warthausen für die musikalische 
Gestaltung bedanken. 
Am Freitag, den 03.02., hat unsere Maskentanzgruppe ihren 
ersten Auftritt. Wir fahren zum Brauchtumsabend nach Kirchen. 
Abfahrt: 19:00, Beginn: 20:00 Uhr. Gerne dürfen hier auch, nicht 
beim Auftritt beteiligte Gurra mitfahren und die Maskentanzgrup-
pe unterstützen.
Am Samstag, 04.02., fahren wir zum Dämmerumzug in Reinstet-
ten. Abfahrt: 15:00, Beginn: 16:33 Uhr. Von Reinstetten fährt der 
Bus zweimal zurück nach Warthausen. Abfahrt ist pünktlich am 
Sportplatz in Warthausen. Am Sonntag, 05.02. sind unsere Kin-
dertanzgruppe und die Maskentanzgruppe bei der Kinderfasnet 
in der Turn- und Festhalle. Beginn: 14:00 Uhr

Vortrag „ÜBERGÄNGE GESTALTEN“ am 14.2.2017

Hiermit laden wir Sie herzlich am 14.2.2017 um 19.30 Uhr zum 
kostenlosen Vortrag “Übergänge gestalten - …irgendwo zwi-

schen nicht mehr und noch nicht…” der Diplom-Sozialpädago-
gin Marlies Hinderhofer in die Sophie-la-Roche Grundschule ein.

FÖRDERVEREIN PFLEGEZENTRUM
SCHLOSSPARK WARTHAUSEN

JAGDGENOSSENSCHAFT

Z488 KLEINTIERZUCHTVEREIN WARTHAUSEN

LIEDERKRANZ

MUSIKVEREIN WARTHAUSEN

NARRENGILDE “RISSTAL-GURRA”

SCHULFÖRDERVEREIN 
DER SOPHIE-LA-ROCHE-GRUNDSCHULE
WARTHAUSEN E.V.
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Übergänge allgemein sind sehr sensible Bereiche, die mit Unsi-
cherheiten und erhöhten Risiken verbunden sind. Dies gilt für Er-
wachsene und ebenso für Kinder. Umso mehr lohnt es sich, inne-
zuhalten und sich darauf – so gut das möglich ist – vorzubereiten. 
Beim Übergang des eigenen Kindes vom Kindergarten in die 
Grundschule und von der Grundschule in die weiterführende 
Schule stellen sich den Eltern eine Reihe von Fragen: verliert sich 
unser Kind im Pausenhof? Findet es seinen Platz und neue Freun-
de? Wird es von den anderen Schülern akzeptiert, so wie es ist?
Im Vortrag zur Bewältigung von Übergängen geht es 
- um die Beleuchtung der emotionalen und sozialen Fähigkeiten 
des Kindes und um die Anforderungen, die sich in diesem Pro-
zess einem Kind und seiner Familie stellen. - um Möglichkeiten, 
wie Eltern und Kinder im Vorfeld Ängste und Nöte wahrnehmen 
und ihnen angemessen begegnen können.
Auf diesen weiteren Schritten der Loslösung in Richtung Selbstän-
digkeit sind Kinder und Eltern und ErzieherInnen und LehrerInnen 
(als BegleiterInnen dieser Entwicklung) gleichermaßen gefordert. 

Freitag, 03.02.2017

Generalversammlung im Schützenhaus, 
Beginn: 20:00 Uhr
Tagesordnung:

  1. Begrüßung
  2.  Totenehrung
  3. Geschäftsbericht 2016
  4. Bericht Jugend
  5. Sportbericht
  6. Kassenbericht
  7. Bericht der Kassenprüfer
  8. Aussprache zu Punkt 3 - 8
  9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Wahlen
11. Anträge und Verschiedenes
- Änderungen vorbehalten -
Schützenverein Birkenhard 1924 e.V. / Die Vorstandschaft

Dienstag, 07.02.2017

Seniorenstammtisch im Schützenhaus
Freitag, 10.02.2017

Endtermin LG - RWK / SV Regglisweiler 1 - SV Birkenhard 1 / 
Kreisoberliga in Regglisweiler
Samstag, 11.02.2017

Kreismeisterschaft Spopi & Lupi in Laupheim
Kreismeisterschaft Luftgewehr in Haslach
Sonntag, 12.02.2017

Kreismeisterschaft Spopi & Lupi in Laupheim
Kreismeisterschaft Luftgewehr in Haslach

Einladung zu unserer nächsten Zusammenkunft am 7. Februar 

um 14 Uhr im Heggelinhaus. 
Referentin ist Frau Buttschardt. Sie spricht über: Island – Insel 
aus Feuer und Eis. 
Außerdem Geburtstage:
Oktober – November – Dezember

Vorankündigung 

Das Treffen am 21. März fällt aus organisatorischen Gründen aus.

Herrenfußball: 

Ankündigung Vorbereitungsstart

Die Herren unseres TSV Warthausen starten demnächst in die 
Rückrundenvorbereitung. Vorab nehmen die Herren noch an dem 

Hallenturnier der SG Mettenberg am 04.02.17 in der RBZ Hal-

le Biberach teil. Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei den 
Bezirkshallenmeisterschaften möchten unsre Kicker auch hier íhr 
Können beim Budenzauber unter Beweis stellen. Der Trainings-
auftakt und weitere Trainingseinheiten fi nden dann wie folgt statt: 
Mittwoch: 08.02.17  Trainingsauftakt 
Freitag: 10.02.17  Training
Sonntag: 12.02.17  Vorbereitungsspiel gegen den SV Bau-
stetten (Kunstrasenplatz Laupheim)

Turniersieger 2017 beim abteilungsinternen Fußballturnier

Beim diesjährigen Abteilungsturnier, an dem insgesamt 32 Spie-
lerinnen und Spieler der Jugend, den alten Herren, den aktiven 
Damen und Herren teilgenommen haben konnte Abteilungsleiter 
Heribert Moosmann den strahlenden Siegern Linda Krause, Mat-
ze Geister, Marco Heckenberger und Mario Iovino die begehrte 
Trophäe überreichen. Das Turnier, welches jetzt schon in der 
3. Aufl age ausgetragen wurde war wieder ein toller Erfolg! Alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten viel Spaß und Freude in 
ausgelosten Teams gegen ihre abteilungsinternen Kontrahenten 
anzutreten. Nach dem Endspiel ließ man das Turnier in einer ge-
selligen Runde ausklingen. Danke an alle Helfer, Kuchenspender 
und an das Organisationsteam!  

SKY im Vereinsheim Warthausen

Im Vereinsheim werden ab dieser Saison wieder alle Spiele der 
Bundesliga, des DFB-Pokal und der Europa- und Champions 
League gezeigt. 

Damenfußball: 

Ankündigung Vorbereitungsstart 

Auch die Damen starten wieder in die Vorbereitung zur Rückrun-
de. Die Termine sind wie folgt.

Dienstag, 07.02.17 Trainingsauftakt

Donnerstag, 09.02.17 Training
Samstag, 11.02.17  Vorbereitungsspiel

Jugendfußball: SGM Warthausen/Birkenhard

E-Jugend Jahresauftaktfeier

Unsere E-Jugend startete am 28.01.2017 mit der Jahresauftakt-
feier auf dem Sportgelände in Birkenhard in das neue Fußballjahr. 
Das Trainerteam um Fabian Wenger, Tim Schühle und Wolfgang 
Höhn boten den Kids ein unvergesslichen Tag bei winterlichen 
Bedingungen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten viel 
Spaß dabei, sich zunächst im Schnee und anschließend in der 
Halle auszupowern. Im Vereinsheim des SV Birkenhard wurde 
dann noch gemeinsam gefeiert!   

SCHÜTZENVEREIN BIRKENHARD

SENIORENGEMEINSCHAFT WARTHAUSEN

TSV WARTHAUSEN
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A-Jugend: 

Trainingszeiten in der Halle Warthausen: Montag 19 - 20.30 Uhr
Winterpause. 
Vorbereitungsstart Montag, 20.02.2017 um 19 Uhr!

B-Jugend: 

Trainingszeiten in der Halle Warthausen: Dienstag 19 - 20.30 Uhr
Winterpause. 
Vorbereitungsstart Donnerstag, 09.02.2017 um 19 Uhr!

C-Juniorinnen: 

Trainingszeiten in der Halle Warthausen: Mittwoch 17.30 - 19 Uhr
Winterpause
C-Jugend: 

Trainingszeiten in der Halle Warthausen: Montag 17.30 - 19 Uhr
Winterpause
D-Jugend: 

Trainingszeiten in der Halle Birkenhard: Donnerstag 17.30 - 19 Uhr
Winterpause
E-Jugend (I und II): 

Trainingszeiten in der Halle Warthausen: Dienstag 17 - 18 Uhr 
und 18 - 19 Uhr
Winterpause
F-Jugend: 

Trainingszeiten in der Halle Birkenhard: Freitag 17.30 - 19 Uhr
Winterpause
Bambini-Training

Das nächste Training fi ndet am 03.02.2017 wie gewohnt von 17:00 
Uhr bis 18:00 Uhr in der Turn- und Festhalle Warthausen statt.

Neuigkeiten zu allen Teams unter www.tsv-warthausen.de

TT-Abteilung des TSV Warthausen

Am kommenden Samstag, den 04.02.2017 fi nden folgende Punkt-
spiele statt:
10:00 Uhr  TSV Ertingen - Jungen I
15:00 Uhr  SV Staffl angen - Herren I
15:30 Uhr  Herren III - TSV Bad Saulgau.
Das Spiel SV Staffl angen - Herren II wird auf 09.02.2017 verlegt.

Zuschauer zu den Heimspielen (in der neuen Turnhalle) sind herz-
lich willkommen. Infos zu Tabellen und Ergebnissen können im 
Internet unter www.tsv-warthausen.de abgerufen werden. Aus-
führliche Spielberichte zu den Jugend- und Herrenspielen sind 
auf dieser Homepage unter der Abteilung Tischtennis, Spielbe-
richte nachzulesen. 

Abteilung Turnen

Frauenturnen / Fit durchs Jahr: 

Das Training am Mittwoch, 22. Februar fällt wegen der Gene-
ralprobe für die Dorffasnet aus. Wir trainieren wieder nach den 
Ferien am 8. März. 

Verbandsrunde

Sa, 4.2.2017 

17:00 Uhr Herren 40 - TC Blaubeuren 1 (WTB-Halle)

Einladung zur 33. Hauptversammlung  am Freitag, den 

17. Februar, um 19.00 Uhr, im Feuerwehrhaus Warthausen

Liebe Tennisfreunde,
zu der am Freitag, den 17. Februar 2017, im Feuerwehrhaus Wart-
hausen stattfi ndenden Hauptversammlung um 19.00 Uhr möchte 
ich Sie alle ganz herzlich einladen. 
Die Hauptversammlung ist ein ideales Forum, um über verschie-
dene Belange rund um den Verein zu diskutieren, oder sich viel-
leicht auch in Zukunft in ehrenamtlicher Funktion einzubringen, um 
ganz konkret und aktiv das Vereinsleben mitgestalten zu können. 
Auch unsere Jugendlichen im Verein sowie deren Eltern möchte 
ich zu dieser Versammlung ganz besonders einladen.
Es würde mich freuen, wenn Sie sich für diese wichtige Veranstal-
tung unseres Tennisclubs die Zeit nehmen würden.
Anträge an die Hauptversammlung, zu nicht auf der Tagesord-
nung stehenden Punkten, sind spätestens eine Woche vor der 
Hauptversammlung schriftlich bei mir einzureichen. 
Bruni Dreher
1. Vorsitzende

Tagesordnung zur 33. Hauptversammlung

1. Begrüßung durch erste Vorsitzende
2.  Jahresberichte des Vorstands
 • Erste Vorsitzende
 • Sportwart
 • Jugendwart
3. Kassenbericht und Kassenprüfbericht
4. Genehmigung des Kassen- und Jahresberichts
5. Entlastung des Vorstandes
6. Wahlen
 • Erste(r) Vorsitzende(r) 
 • Kassierer/in 
 • Sportwart/in
 • Vergnügungswart/in
7. Verschiedenes

HERAUSGEBER: 

Bürgermeisteramt Warthausen
Tel. (0 73 51) 50 93-0, Fax (0 73 51) 50 93-23
E-Mail: gemeinde@warthausen.de
Internet: www.warthausen.de

Sprechzeiten: 

Montag, Dienstag, Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
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Verantwortlich für den Anzeigenteil:

Ralf Berti, E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
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Der VdK - Ortsverband Warthausen informiert:

Leitfaden Barrierefrei vom Ministerium

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau hat 
den vollständig überarbeiteten Leitfaden „Barrierefreies Bauen“ 
jetzt veröffentlicht. Neben Änderungen im Bauordnungsrecht 
und in den technischen Baubestimmungen enthält die Broschüre 
auch viele Hinweise und Hintergründe zum barrierefreien Bauen 
im öffentlichen Raum und im privaten Wohnbereich. Denn, um 
barrierefrei zu bauen, sei vieles zu berücksichtigen, betont Woh-
nungsbauministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut. Geschehe dies 
frühzeitig, in der Planungsphase, ließen sich oft kostengünstige, 
teils auch kostenneutrale Lösungen fi nden, so die Ministerin. 
Bestellt werden kann die Broschüre kostenlos unter www.wm.
baden-wuerttemberg.de ->Service->Publikationen (abrufbares 
Download). Die verfügbare Datei soll screenreaderfähig und so 
auch für schlecht sehende oder blinde Menschen geeignet sein. 
Wirtschaftsministerium, Postfach 10 01 41, Schlossplatz 4 (Neues 
Schloss), 70001 Stuttgart, Telefon (0711) 123-2869, Fax (0711) 
123-2871, pressestelle@wm.bwl.de, wm.baden-wuerttemberg.de.
VdK Warthausen Vorstand Franz Hipp Mail: ov-warthausen@
vdk.de

Falsche Polizisten in Aktion

Vor falschen Polizisten warnt das Polizeipräsidium Ulm.

In der vergangenen Woche klingelte bei zahlreichen Bürgern in 
Bereich des Polizeipräsidiums Ulm das Telefon. Gemeldet hat sich 
ein vermeintlicher Polizist. Der gab zunächst vor, zwei Einbrecher 
festgenommen zu haben. So wollte er das Vertrauen der Angeru-
fenen gewinnen. Später fragte er, ob die Bewohner Wertsachen 
daheim hätten. Auch andere persönliche Lebensumstände inter-
essierten ihn. Die Angerufenen handelten richtig: Sie gaben keine 
Informationen preis und riefen die Polizei.
In anderen Fällen tauchen die Betrüger an der Haustür auf. Sie 
klingeln und geben sich als Kriminalbeamte aus. Auch einen 
Dienstausweis können die Ganoven vorzeigen. Unter dem Vor-
wand etwas besprechen zu müssen, bitten sie um Einlass. Sind 
sie drin, suchen sie nach ihrer Beute. Jede noch so kleine Unauf-
merksamkeit der Bewohner nutzen sie, um offen liegende Wert-
sachen wie Uhren, Schmuck oder Geldbeutel zu stehlen. Denn 
die liegt ja meist offen auf Kommoden.
Um nicht Opfer einer solchen Betrugsmasche zu werden rät die 
Polizei:
- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie einen derartigen Anruf oder 

Besuch eines angeblichen Kriminalbeamten oder Polizisten 
erhalten und geben Sie keinesfalls Informationen über Ihre 
persönlichen und fi nanziellen Verhältnisse oder Angewohn-
heiten preis.

- Prägen Sie sich möglichst Stimme und Besonderheiten der 
Sprache des Anrufers ein.

- Notieren Sie die angezeigte Telefonnummer, den angeblichen 
Namen und die angebliche Dienststelle des Anrufers und le-
gen Sie auf. Nehmen Sie stattdessen Kontakt mit der Polizei 
auf.

- Lassen Sie Unbekannte vor Ihrer Wohnungstür. Sie sind grund-
sätzlich nicht verpfl ichtet, jemanden unangemeldet in Ihre 
Wohnung zu lassen. Jeder echte Polizeibeamte hat Verständ-
nis für Ihre Vorsicht.

- Erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer Polizei, falls Sie Opfer ei-
nes solchen Betruges geworden sind. 

Weitere wertvolle Tipps zu diesem Thema erhalten Sie im Internet 
auf unserer Seite www.polizei-beratung.de. Claudia Kappeler, Tel. 
0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de
Neu: Jetzt auch auf Facebook (https://www.facebook.com/Po-
lizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Landratsamt Biberach

Das Landratsamt Biberach informiert
Medienfl ohmarkt im Kreisberufsschulzentrum

Ab Montag, 6. Februar 2017 fi ndet in der Bibliothek/
Mediothek des Kreisberufsschulzentrums Biberach 

in der Leipzigstraße 11 ein Medienfl ohmarkt statt. Dort können 
aussortierte Bücher, aber auch Musik-CDs günstig erworben 
werden. Die Dauer des Verkaufs ist abhängig von der Nachfrage. 
Die Bibliothek/Mediothek ist zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag von 8 bis 14 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 
19 Uhr, 
Mittwoch von 8 bis 13 Uhr und Freitag von 10 bis 13 Uhr.

Biberacher ErnährungsAkademie 
„Willkommen am Familientisch – 

Essen und Trinken für Kinder ab einem Jahr“

Die Biberacher ErnährungsAkademie lädt zum Vortrag „Willkom-
men am Familientisch – Essen und Trinken für Kinder ab einem 
Jahr“ ein. Der Vortrag fi ndet am Freitag, 10. Februar von 9.30 
Uhr bis zirka 11 Uhr im Landwirtschaftsamt Biberach in der Ber-
gerhauser Straße 36 statt. Der Vortrag fi ndet im Rahmen der 
Landesinitiative BeKi – bewusste Kinderernährung statt und ist 
kostenfrei. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.
In den ersten Lebensjahren wird die Basis für ein genussvolles 
und gesundes Essverhalten gelegt. Die Referentin Tina Krötlin-
ger Schütte erklärt, wie gemeinsame Mahlzeiten gelingen, was 
und wie viel Kinder ab einem Jahr brauchen, um gesund aufzu-
wachsen.
Anmeldung bis spätestens Montag, 6. Februar beim Landwirt-
schaftsamt Biberach unter der Telefonnummer 07351 52-6702 
oder per E-Mail an post@b-ea.info.

Das Landratsamt Biberach informiert:
Fortbildungsveranstaltung Sachkunde im Pfl anzenschutz

Aufgrund des neuen Pfl anzenschutzgesetzes und der Sachkun-
deverordnung besteht für alle Landwirte, die Pfl anzenschutzmit-
tel anwenden, eine Weiterbildungspfl icht im Pfl anzenschutz. Die 
Fortbildungsmaßnahme muss im Zeitraum vom 1. Januar 2016 
bis 31. Dezember 2018 erfolgen und einen zeitlichen Umfang von 
vier Stunden umfassen. 
Ohne den Nachweis des Besuches solcher Fortbildungsveran-
staltungen kann die vorhandene Sachkunde ungültig werden. Das 
Landwirtschaftsamt Biberach führt deshalb zu diesem Themen-
bereich anerkannte Fortbildungsmaßnahmen durch. Zusätzlich 
werden aktuelle, regionale Sorten- und Pfl anzenschutzergeb-
nisse des Jahres 2016 vorgestellt und Fragen im Düngebereich 
erörtert. Die Teilnahme und die Ausstellung der Bescheinigung 
sind kostenlos.
Die Fortbildungen beginnen jeweils um 19.45 Uhr und fi nden an 
folgenden Terminen statt:
Donnerstag, 09.02.2017 in Bonlanden „Turnhalle Förderschule“
Freitag, 10.02.2017 in Hailtingen „Bräuhaus“
Dienstag, 14.02.2017 in Laupheim „Schützen“
Donnerstag, 16.02.2017 in Muttensweiler „Turnhalle“
Zu diesen Veranstaltungen wird herzlich eingeladen. Der Perso-
nalausweis ist zur Veranstaltung mitzubringen.

Die Polizei gibt Tipps 

rund um das Thema Einbruchschutz 

Einbrecher sind zu jeder Tages- und Nachtzeit aktiv. Ein Groß-
teil der Wohnungseinbrüche wird aber nach polizeilichen Erfah-
rungen in den Nachmittags- und frühen Abendstunden verübt. 
Nicht nur, aber insbesondere in diesen Zeiten ist die Polizei mit 
Streifen und Kontrollen verstärkt präsent. Doch die Polizei allein 
kann Einbrüche nicht gänzlich verhindern. Hier ist sie auch stark 
auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: Gekippte Fenster 
und Terrassentüren, unverschlossene oder gar offenstehende 
Hauseingangstüren, auch an Mehrfamilienhäusern, laden Diebe 
geradezu ein. Viele Einbrüche können durch richtiges Verhal-
ten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Dass 
Präventionsmaßnahmen wirken, belegt der in den vergangenen 

VDK ORTSVERBAND WARTHAUSEN
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Jahren festgestellte Anteil an Einbruchsversuchen. Immer mehr 
Täter scheitern offenbar an den Sicherungseinrichtungen der 
Wohnungen oder werden gestört. Schon durch einfache Maßnah-
men kann jeder etwas für seine Sicherheit tun und seine Wohnung 
oder sein Haus technisch optimieren. Für die Einbrecher ist es 
wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und 
Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben 
schnell auf. Gerade bei Neu- oder Umbauvorhaben lassen sich 
Sicherungsmaßnahmen kostengünstig umsetzen. 
Ergänzend möchten die Polizeireviere des Polizeipräsidiums Ulm 
auf die bundesweite Kampagne „K-Einbruch“ hinweisen, die sich 
speziell mit der Prävention des Wohnungseinbruches befasst. 
Auf der Internetseite www.k-einbruch.de erhalten Sie neben Ver-
haltenstipps auch produktneutrale Informationen zu geeigneter 
Sicherungstechnik. Des Weiteren können Sie sich durch ein in-
teraktives Haus klicken, das die Stellen an Haus und Wohnung 
aufzeigt, die besonders gesichert werden sollten. 
Wer einige Tipps beherzigt, macht es den Einbrechern nicht ganz 
so leicht: 
-  Schließen Sie auch bei kurzer Abwesenheit Ihre Haus- und 

Wohnungstüre immer ab. Denken Sie auch daran: Gekippte 
Fenster sind offene Fenster. 

-  Verschließen Sie immer Balkon- und Terrassentüren und si-
chern Sie sie möglichst mit mechanischen Sicherungen. 

-  Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals außerhalb der Woh-
nung, denn Einbrecher kennen jedes Versteck. 

-  Rollläden sollten nur zur Nachtzeit und keinesfalls tagsüber 
geschlossen werden, schließlich wollen Sie nicht schon auf 
den ersten Blick ihre Abwesenheit signalisieren. Lassen Sie in 
ihrer Abwesenheit in verschiedenen Räumen das Licht bren-
nen. Eine Zeitschaltuhr kann hier gute Dienste leisten. 

-  Beauftragen Sie jemanden, der bei längerer Abwesenheit den 
Briefkasten leert. 

-  Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch 
tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor 
Sie den Türöffner drücken und achten Sie auf Fremde im 
Haus. Sorgen Sie dafür, dass Keller- und Bodentüren stets 
verschlossen sind. 

Empfehlungen für „aufmerksame Nachbarn“: 

Achten Sie auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Fremde 
auf dem Nachbargrundstück. Sprechen Sie die Personen aber 
nicht an. Rufen Sie stattdessen bei verdächtigen Wahrnehmun-
gen oder bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) sofort 
über Notruf 110 die Polizei.

2017: Rund 50.000 Haushalte 

werden im Mikrozensus befragt

Interviewer kündigen sich in über 900 Gemeinden 

in Baden-Württemberg an

Die Präsidentin des Statistischen Landesamtes, Dr. Carmina 
Brenner, informiert die Presse zu Beginn des neuen Jahres, dass 
der Mikrozensus 2017 beginnt. Dazu werden vom Statistischen 
Landesamt über das ganze Jahr rund 50.000 Haushalte in über 
900 Gemeinden in Baden-Württemberg befragt. Sie bittet die 
ausgewählten Haushalte um ihre Mitwirkung.
Was ist der Mikrozensus? Der Mikrozensus ist eine amtliche 
Haushaltsbefragung, mit der seit 1957 wichtige Daten über die 
wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung ermittelt werden. 
Die Ergebnisse dienen als Grundlage für politische, wirtschaft-
liche und soziale Entscheidungen in Bund und Ländern, stehen 
aber auch der Wissenschaft, der Presse und den interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Die Daten des Mikro-
zensus werden kontinuierlich über das ganze Jahr verteilt von 
Erhebungsbeauftragten erhoben. Knapp 1.000 Haushalte wer-
den pro Woche befragt.
Wer wird für die Erhebung ausgewählt? In einem mathemati-
schen Zufallsverfahren werden zunächst Gebäude bzw. Gebäu-
deteile gezogen. Erhebungsbeauftragte ermitteln vor Ort, welche 
Haushalte in den ausgewählten Gebäuden wohnen und kündigen 
sich bei diesen mit einem handschriftlich ergänzten Ankündi-
gungsschreiben mit Terminvorschlag an. Für die ausgewählten 

Haushalte besteht Auskunftspfl icht. Sie werden innerhalb von 
fünf aufeinander folgenden Jahren bis zu viermal im Rahmen des 
Mikrozensus befragt.
Wie läuft die Befragung ab? Erhebungsbeauftragte des Statis-
tischen Landesamtes Baden-Württemberg suchen die Haushalte 
zum vorgeschlagenen Termin auf und bitten sie um die Auskünfte. 
Sie können sich mittels eines Interviewer-Ausweises als Beauf-
tragte des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg aus-
weisen. Die Auskünfte können für alle Haushaltsmitglieder von 
einer volljährigen Person erteilt werden. Die Erhebungsbeauftrag-
ten verwenden einen Laptop und geben Ihre Antworten direkt ein. 
Durch die Durchführung der Befragung mit unseren Erhebungs-
beauftragten ist sichergestellt, dass die Angaben vollständig und 
plausibel erfasst werden. Alternativ haben die Haushalte auch die 
Möglichkeit, den Fragebogen in Papierform selbst auszufüllen. 
Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen der Geheimhaltung 
und dem Datenschutz und werden weder an Dritte weitergege-
ben noch veröffentlicht. Nach Eingang und Prüfung der Daten 
im Statistischen Landesamt werden diese anonymisiert und zu 
aggregierten Landes- und Regionalergebnissen weiterverarbeitet.
Weitere Informationen zum Mikrozensus: 
www.statistik-bw.de/DatenMelden/Mikrozensus.

Neuer Leitfaden zum EU-Beihilfenrecht 

veröffentlicht

Ministerin Hoffmeister-Kraut: „Gute Rahmenbedingungen bei 

der Daseinsvorsorge und Infrastruktur sind wichtig für den 

wirtschaftlichen Erfolg eines Landes“

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau unter-
stützt mit dem neuen Band der Leitfadenreihe zum europäischen 
Beihilfenrecht insbesondere Kommunen bei der Daseinsvorsorge 
und der staatlichen Finanzierung von öffentlichen Infrastrukturen.
„Ein Land kann sich nur dann wirtschaftlich erfolgreich entwi-
ckeln, wenn die Grundversorgung der Bevölkerung, die soge-
nannte Daseinsfürsorge, gewährleistet ist. Es ist daher Aufgabe 
der Wirtschaftspolitik, die Rahmenbedingungen für Infrastruktur 
und Daseinsvorsorge zu stärken, damit Baden-Württemberg wei-
terhin innovativ sein kann und sich nachhaltig entwickelt“, sagte 
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.
Die Daseinsvorsorge, zu der unter anderem Sport- und Kulturein-
richtungen, Krankenhäuser und Kindergärten gehören, fällt in ers-
ter Linie in die Zuständigkeit von Kommunen, Städten und Land-
kreisen. Zur Entfaltung des freien Wettbewerbs im europäischen 
Binnenmarkt ist bei Förderungen von öffentlichen Unternehmen 
das EU-Beihilferecht zu beachten. Wie das europarechtliche Re-
gelwerk bei der Erfüllung kommunalwirtschaftlicher Aufgaben da-
bei sinnvoll eingesetzt werden kann, soll der neue Wegweiser des 
Wirtschaftsministeriums zeigen. Darüber hinaus ist die Publikation 
aber auch Ratgeber für die Empfänger von staatlichen Leistungen. 
„Der neue Leitfaden gibt in einem komplexen Themengebiet eine 
Orientierungshilfe, wie die europarechtlichen Möglichkeiten einer 
unionsrechtskonformen Förderpraxis ausgeschöpft werden kön-
nen“, so Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des Städtetages Baden-Württemberg, der an der Ent-
wicklung des Leitfadens wesentlich mitgewirkt hat.
Weitere Informationen

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau ist im 
Land für Grundsatzfragen der europäischen Beihilfenkontrollpo-
litik der Ansprechpartner für die öffentlichen Fördergeber. Au-
ßerdem koordiniert das Ministerium bei Beihilfevefahren und ist 
zuständig für die Anmeldung oder Anzeige von Fördervorhaben 
bei der EU-Kommission. Das Wirtschaftsministerium hat im Jahr 
2016 begonnen, eine praxisnahe Leitfaden-Reihe zum EU-Bei-
hilfenrecht aufzulegen. Mit der neuen in Abstimmung mit dem 
baden-württembergischen Städtetag entstandenen Publikation 
zu „DAWI und Infrastrukturfi nanzierung“ wird an die bereits vor-
liegenden zwei Bände zu den Grundlagen des EU-Beihilfenrechts 
und der Förderung von KMU angeknüpft.
Bestellt werden kann der Leitfaden kostenlos unter www.wm.
baden-wuerttemberg.de->Service->Publikationen. Dort ist der 
Leitfaden auch als Download abrufbar.
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Biberach tankt Bioerdgas

Ein ganzes Jahr lang Auto fahren 

mit Biomethan aus 4 Strohballen.

An der Erdgastankstelle der e.wa riss kann man jetzt Bio-Met-
han (also Bio-Erdgas) aus landwirtschaftlichen Restprodukten 
und Stroh tanken - und das ohne Aufpreis. Zusammen mit dem 
Vorlieferanten Verbio (Vereinigte BioEnergie AG) setzt sich die 
e.wa riss mit dem Biokraftstoff, der ohne Verwendung von Nah-
rungsmitteln hergestellt wird, für eine umweltschonende Mobilität 
ein. Aus nur vier Großballen Stroh werden ca. 500 kg Biomethan 
erzeugt. Mittelklassefahrzeuge wie der Erdgas-Passat oder Golf 
Variant kommen damit rund 11.500 Kilometer weit. 
Der Rohstoff Stroh ist ausreichend vorhanden. Ungefähr 8 bis 12 
Millionen Tonnen Stroh verbleiben jedes Jahr ungenutzt auf den 
deutschen Getreidefeldern. Damit können gut 5 Millionen PKW 
Jahr für Jahr annähernd CO2-neutral fahren. Das Biomethan bie-
tet damit eine echte klimaneutrale Alternative zu fossilen Brenn-
stoffen. Es setzt nicht mehr Kohlendioxid frei, als die Pfl anzen 
während ihres Wachstums über die Photosynthese aufgenom-
men haben. Dadurch können die Treibhausgasemissionen eines 
Fahrzeugs um bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel 
gesenkt werden. Zudem wird mit Biomethan sogar mehr CO2 
eingespart als mit Elektroautos, die mit dem aktuellen deutschen 
Strommix angetrieben werden. Auch bei der Feinstaubemission 
punkten Erdgasfahrzeuge im Vergleich zu Benzin- oder Diesel-
fahrzeugen. Bei der künftigen Ausweitung der Umweltzonen in 
stark belasteten Gebieten und der Einführung einer neuen blau-
en Plakette fahren Erdgasautos mühelos vorweg. Erdgasautos 
können ohne technische Änderungen oder Einschränkungen mit 
Biomethan betrieben werden. Autofahrer, die bei der e.wa riss 
tanken, leisten dadurch einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz, 
verbessern ihre persönliche Ökobilanz und schonen zusätzlich 
den Geldbeutel. 

Informationsabend des Sportkreises Biberach 

zum Internet-Portal meinWLSB

Das Internet-Portal meinWLSB mit vielfältigen Funktionen 

für Vereine

Das Internet-Portal www.meinwlsb.de bietet zahlreiche Funktio-
nen für die Arbeit von Vereinen, Sportkreisen und Mitgliedsver-
bänden.
Was mit dem Online-Bestandserhebungsverfahren begann, wur-
de nun zu einem Internet-Portal für Vereine, Sportkreise und 
Mitgliedsverbände ausgebaut, das die einfache Abwicklung ver-
schiedener Arbeitsprozesse - wie z.B. Meldungen und Anträge 
- zwischen den Beteiligten ermöglicht.
Wie Sie die vielfältigen Funktionen auf dem Portal meinWLSB für 
Ihre Vereinsarbeit nutzen können, darüber möchte Sie der Sport-
kreis Biberach gemeinsam mit den Referenten Andreas Hettich 
und Benedikt Bohn vom Württembergischen Landessportbund 
e.V am 
14. März 2017 um 18:30 Uhr 

im Sitzungssaal des Rathauses Schemmerhofen, 

Hauptstraße 25, 88433 Schemmerhofen 

gerne informieren. Anmeldungen nimmt die Sportkreisgeschäfts-
stelle bis zum 03.03.2017 gerne entgegen. Email: info@sport-
kreis-biberach.de 

Fit für die Jugendarbeit:

Die wsj-Kompaktschulung vor Ort 2017 in Ulm

Kompakt zum qualifi zierten Jugendmitarbeiter: Die Württember-
gische Sportjugend (WSJ) bietet im Zeitraum vom 15. März bis 
03. Mai 2017 die „WSJ vor Ort-Kompaktschulung für Jugendmit-
arbeiter“ an. An sechs Mittwochabenden (15. März, 22. März, 29. 
März, 05. April, 26. April und 03. Mai) geben die WSJ-Referenten 
in Ulm, jeweils von 18.30 Uhr bis 21.30 Uhr, Tipps rund um Fra-
gen der sportlichen Jugendarbeit. 
Dabei werden Inhalte aus den Bereichen Lebens- und Bewe-
gungswelten von Kindern und Jugendlichen, rechtliche Aspekte 
und Finanzierung der Vereinsjugendarbeit, Umgang mit Kinder 

und Jugendlichen, Vereinsangebote wie Freizeiten planen und 
organisieren, Tipps für die Sportpraxis und vieles mehr bearbeitet.
Eingeladen sind alle interessierten Sportvereinsmitarbeiter, die 
Kinder- und Jugendgruppen betreuen - egal aus welcher Sportart. 
Die Lehrgangsgebühr für die sechs Schulungsabende beträgt 30 
Euro. Anmeldung und nähere Infos: www.wsj-online.de => Bil-
dung oder Württembergische Sportjugend, Tel. 0711/28077-144.

Herz unter Stress - 

Warum ist Bluthochdruck so gefährlich?

Die Referenten bei diesem Arzt-Patienten-Forum berichten über 
die Ursachen und Risiken des Bluthochdrucks, und wie diese 
Risiken zu beherrschen sind.. Veranstalter ist das Bildungswerk 
Ochsenhausen e. V. in Kooperation mit der Kassenärztlichen Ver-
einigung Baden-Württemberg (KVBW).
Bluthochdruck betrifft in Deutschland Millionen von Menschen. 
Er ist ein hohes Risiko für Herz und Kreislauf und wird oft ver-
kannt. Die Folgen eines unbehandelten hohen Blutdruckes sind 
schwerwiegend und betreffen alle Organsysteme, Herz, Kreislauf, 
Gefäße, Gehirnfunktion und vieles mehr. Wird ein Bluthochdruck 
erkannt, lässt er sich in fast allen Fällen wirkungsvoll senken. Ob 
dadurch auch Gefäßverkalkung und Demenz vermieden wird?
Termin:  Mittwoch, 15.02.2017, 19:00 Uhr
Veranstaltungsort:  Altenzentrum Goldbach, Bahnhofstr. 
15, 88416 Ochsenhausen
Eintritt:  3 €
Die Referenten sind Dr. med. Anton Schlegel, Facharzt für Allge-
meinmedizin, Ochsenhausen und Dr. med. Thomas Brummer, 
Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie, Intensivme-
dizin, Sana Klinik Biberach.
 
Umgang mit „schwierigen“ Menschen

Die Pfl egebegleiter-Initiative Biberach lädt ein zu einer öffentlichen 
Informations- und Fortbildungsveranstaltung am Mittwoch, 15. 
Februar 2017, 14 Uhr, im Martin-Luther-Gemeindehaus Biberach, 
Waldseer Str. 18. 
Renate Schick-Vierkorn, Diplom-Pädagogin und seit über 30 
Jahren in der systemischen Beratung tätig, informiert an die-
sem Nachmittag u.a., welche Grundhaltungen im Umgang mit 
vermeintlich „schwierigen Menschen“ hilfreich sind und wie es 
gelingen kann, den Blick nicht nur auf das Negative, sondern 
vor allem auf die Fähigkeiten und auf das Gelingen zu richten. 
Zusammen mit den Teilnehmerinnen erörtert sie z.B., wer oder 
was im Kontakt als „schwierig“ wahrgenommen wird und wie es 
überhaupt möglich ist, in einen guten Dialog zu treten.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenfrei möglich für 
alle Interessierten. Um Anmeldung bis Montag, 13. Februar, wird 
gebeten bei der Pfl egebegleiter-Initiative, Tel. 0174/5836736 oder 
richter@diakonie-biberach.de

IGeL-Checkliste für Patienten: 

Schutz vor fragwürdigen Angeboten

In vielen Arztpraxen gehören sie bereits zum Standardprogramm: 
individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL), die privat abgerechnet 
werden. „Dabei ist der medizinische Nutzen der Behandlungen 
oft fragwürdig. Andernfalls wäre es nämlich eine Kassenleistung“, 
sagt Andreas Stachel, Regionalgeschäftsführer der BARMER in 
Ulm. Es gebe jedoch auch Leistungen, die von Ärzten privat ab-
gerechnet werden, obwohl die Krankenkasse unter bestimmten 
Umständen die Kosten übernimmt. „Ein bekanntes Beispiel ist 
die Augeninnendruckmessung. Besteht der Verdacht auf eine 
Erkrankung des Auges, dann übernimmt die BARMER selbstver-
ständlich die Kosten“, so Stachel. Nur gesunde Personen müssen 
den Test selbst bezahlen. 
Um Licht in den IGeL-Dschungel von Knochendichtemessung, 
Sono-Check und Schwangerschaftsultraschall zu bringen, hat 
die BARMER jetzt eine Checkliste für Patienten herausgeben. Die 
wichtigste Botschaft: „Man sollte sich vom Arzt konkret erklären 
lassen, welchen Nutzen eine Leistung hat. Auch ein Anruf beim 
BARMER-Teledoktor kann hier weiterhelfen. Unser wichtigstes 
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Anliegen ist es, unsere Versicherten vor fragwürdigen Angebo-
ten und unnötigen Zusatzausgaben zu schützen“, erklärt Stachel. 
Infusionstherapie bei Hörsturz: nutzlos bis schädlich. Insgesamt 
wurden bislang 39 Leistungen vom Medizinischen Dienst der 
Krankenkassen (MDK) wissenschaftlich bewertet (www.igel-mo-
nitor.de). Nur drei Leistungen beurteilt der MDK mit „tendenziell 
positiv“. Bei 15 Leistungen ist die Wirkung „unklar“, weitere 15 
sind „tendenziell negativ“, vier Leistungen wurden als „negativ“ 
eingestuft. Darunter auch die Infusionstherapie beim Hörsturz, 
da sie keinen Nutzen für den Patienten hat, es aber Belege für 
mögliche Schäden durch die Behandlung gibt. Die Infusions-
therapie soll die Durchblutung des Innenohres anregen, da eine 
Durchblutungsstörung eine eventuelle Ursache von Hörstürzen 
ist. Zwei weitere Bewertungen werden derzeit überarbeitet. Die 
IGeL-Bewertungen und die Checkliste fi nden Sie unter www.
barmer.de/s000172, den BARMER Teledoktor ist unter der kos-
tenfreien Nummer 0800 3333 500 erreichbar.

Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Etappensieg am LG Leipzig gegen Versicherungsmakler 

Rechtswidrige Rechnung nach Storno

Weil er seine Beiträge für zwei Sparverträge reduzieren wollte, 
schickte die Versicherungsmakler und Finanzanlagenvermittler 
HVM-Moritz GmbH einem Verbraucher zwei Rechnungen über rund 
2300 Euro. Der Grund: Durch die niedrigeren Beiträge erhielt die 
Gesellschaft weniger Provision von der Versicherung bzw. Invest-
mentgesellschaft. Gegen den Ausfall wollte sie sich in ihren Allge-
meinen Geschäftsbedingungen absichern. Die Verbraucherzentrale 
Baden-Württemberg ging gegen diese und elf weitere rechtswid-
rige Klauseln vor und bekam vor dem Landgericht Leipzig Recht. 
Anlass der Klage war die Beschwerde eines Verbrauchers, der 
2013 zur Altersvorsorge auf Anraten eines Versicherungsmaklers 
eine fondsgebundene Rentenversicherung sowie einen Ries-
ter-Fondssparplan abgeschlossen hatte. Zwei Jahre später bat 
er um eine Reduzierung der Beiträge. Daraufhin schickte die 
Versicherungsmaklerin ihm zwei Rechnungen über insgesamt 
rund 2300 Euro. Sie begründete dies mit einer Klausel in den Ge-
schäftsbedingungen, mit der sie sich ausbleibende Provisionen 
von Verbrauchern zurückholen wollte. Überrascht über die hohen 
Beträge erkundigte sich der Verbraucher bei der Verbraucherzen-
trale Sachsen (VZS), ob er die Rechnungen tatsächlich bezahlen 
müsse. Nachdem die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg 
(VZBW) bereits erfolgreich einen Versicherungsmakler in einem 
ähnlichen Fall verklagt hatte, verfolgte die VZS den Fall in Koope-
ration mit der VZBW weiter. Diese ging gegen die entsprechende 
Klausel erfolgreich vor. „Makler können im Kleingedruckten nicht 
das Maklerrecht aushebeln“, sagt Niels Nauhauser, Finanzex-
perte der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Neben die-
ser Klausel fanden sich noch elf weitere unzulässige. Dass die 
HVM-Moritz GmbH diese nicht mehr verwenden darf, bestätigte 
nun auch das LG Leipzig (Az 08 O 321/16, nicht rechtskräftig). 
Die Verbraucherzentrale ist zuversichtlich, dass ihre Rechtsauf-
fassung gegebenenfalls auch vom OLG Dresden bestätigt wird. 
Nauhauser ruft Verbraucher dazu auf, sich gegen unberechtigte 
Forderungen von Maklern zu wehren und die Verbraucherzentrale 
zu informieren. „Stellen wir fest, dass Klauseln rechtswidrig sind, 
können Verbraucher zu Unrecht gezahltes Geld zurückfordern,“ 
betont der Finanzexperte.

Regelmäßig Ärger mit Pfandrückgabe

Gewinn durch eigene Pfandpreise

Kann ich Pfandfl aschen zurückgeben? Wie hoch ist das Ein-

wegpfand? Diese und weitere Fragen hat der Gesetzgeber 

schon seit langem geregelt. Trotzdem erhält die Verbraucher-

zentrale Baden-Württemberg regelmäßig Beschwerden von 

Verbrauchern, die Einweg-Pfandfl aschen nicht oder nur zu 

bestimmten Bedingungen zurückgeben konnten. Der neuste 

Fall: Ein Händler, der einfach weniger Pfand für bestimmte 

Flaschen auszahlen wollte. 

„Manche Händler legen die Regelungen der Verpackungsver-
ordnung, in der auch die Rückgabe von Einweg-Pfandfl aschen 

geregelt ist, sehr frei aus,“ sagt Christiane Manthey von der Ver-
braucherzentrale Baden-Württemberg. Ärger gibt immer wieder: 
Beispielsweise wenn Händler Pfandbons nur wenige Tage lang 
zurücknehmen oder nur einlösen wollen, wenn Verbraucher im 
Laden etwas kaufen. Beides ist nicht erlaubt. 
Ebenfalls nicht erlaubt ist es, wenn Händler eine eigene Pfandhöhe 
für zurückgegebene Flaschen festsetzen. So wie ein Getränke-
händler, der per Aushang bekannt gab, dass er für PET-Einweg-
fl aschen, die er nicht im Sortiment führt, nur noch 20 Cent ausbe-
zahlen werde. Das ist nicht korrekt: Verkauft ein Händler Getränke 
in Flaschen der gleichen Materialart, ist er dazu verpfl ichtet, auch 
Flaschen von Marken zurückzunehmen, die er selbst nicht im Sor-
timent führt. Dafür muss er das gesetzlich festgelegte Pfand in 
Höhe von 25 Cent zurückzahlen. Eine Ausnahme gibt es lediglich 
für kleine Geschäfte wie Kioske mit weniger als 200 qm Ladenfl ä-
che. Dies war hier aber nicht der Fall. „Ein eigenes Pfandsystem 
für sortimentsfremde Flaschen einzuführen ist rechtswidrig“, sagt 
Manthey. Besonders dreist: „Während Verbraucher nur 20 Cent 
zurückbekamen, kann man davon ausgehen, dass der Händler 
im Rahmen des Pfandausgleichs mindestens 25 Cent Pfand pro 
Flasche erhielt. Pro Flasche konnte er also 5 Cent einstreichen“, 
sagt Manthey weiter. Dieses Vorgehen hat die Verbraucherzent-
rale erfolgreich abgemahnt. Der Händler hat eine strafbewehrte 
Unterlassungserklärung abgegeben. Er muss das Pfand nun wie-
der regulär auszahlen. Verbraucher, die Ärger bei der Rückgabe 
von Pfandfl aschen haben, können dies der Verbraucherzentrale 
oder der zuständigen Ordnungsbehörde melden. 

Schreiben Sie einen Brief und 

stecken ihn in einen Umschlag. 

Diesen Umschlag schicken

Sie dann direkt an uns:

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG 

Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

Telefon 07154 8222 - 0 · Fax  07154 8222 - 15

Wie antwortet man auf
eine Chiffre-Anzeige?

Wichtig:

Seit mehr als 50 Jahren 

ein loyaler Partner der Kommunen.

Chiffre-Info

g

Vergessen Sie nicht, 

die Chiffre-Nummer 

auf den Umschlag 

zu schreiben. 

Ihr Brief wird dann

von uns an den 

Chiffre-Inserenten 

weitergeleitet.
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135000

170 000

100 000

Daten aus: Polizeiliche Kriminalstatistik 2015 BRD, Bundeskriminalamt Gestaltung: infografik.biz
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www.musikschule-bc.de

Musik erleben                   
         Musik erlernen
Entdecke deine Möglichkeiten und die Musik in dir! 

Individueller Instrumentalunterricht. 
Begabtenförderung.

Großes Orchester- und Ensembleangebot.

Suche abschließbare Einzelgarage 

für Cabrio in Warthausen.  

Telefon: 0176 / 83 19 20 40 

in/um Warthausen (Miete/Pacht/Kauf).
Telefon 0 73 51 / 4 29 08 02

Suche Weide zur Pferdehaltung

VERSCHIEDENESSONSTIGES - UMLANDGEMEINDEN

Skiclub Aßmannshardt e.V.

Letzte Möglichkeit…

für deine Anmeldung zu unserer Jugendausfahrt am Samstag, 4. 

Februar 2017.Wir fahren in ein absolut cooles Skigebiet – Ler-

moos in der Zugspitz Arena. In diesem Skigebiet kommen alle 
Skifahrer und Boarder auf ihre Kosten.
Preise pro Person & Infos:

Kids bis Jahrgang 2001 46 €
Jugendliche bis Jg 1998 52 €
Erwachsene 56 €
All unsere Preise sind Busfahrt und Liftkarte inbegriffen, auf jetzt 
und im Internet anmelden.

„Die Ausfahrt“ …

Gemütlich unter der Woche auf der Piste schweifen/curven/….. – 
einfach den Tag genießen, so lautet das Motto und deshalb fahren 
wir am Freitag, 17. Februar 2017, ans Oberjoch. 

Preis pro Person 49 €, mit dabei sind Busfahrt, Liftkarte, Freige-
tränk und Butterbrezel.
Abgefahren wird um 7.00 Uhr in Aßmannshardt/ Sportheim, 
Rückfahrt im Skigebiet ca. 16.00  Uhr 
Selbstverständlich nehmen wir auch gerne Langläufer oder 

Spaziergänger mit!

Betreuungskraft Grundschule 

Maselheim-Äpfi ngen

Die Gemeinde Maselheim sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine in der Kindererziehung erfahrene und zuverlässige Betreu-

ungskraft (m/w) für die Schulkindbetreuung am Grundschul-
standort Maselheim. 
Die Betreuung wird abhängig vom Bedarf vor dem Unterricht ab 
7.15 Uhr und nach dem Unterricht bis maximal 14.20 Uhr ange-
boten. Sie umfasst die Aufsicht und Anleitung zu einer sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung, die Hausaufgabenbeaufsichtigung sowie 
die Essensaufbereitung nach Absprache. 
Derzeit fi ndet die Betreuung nachmittags statt, der Einsatz erfolgt 
überwiegend zwischen 11.10 Uhr und 13.00 Uhr. Die genauen 
Arbeitszeiten erfolgen nach Absprache und betragen ca. 8 Wo-
chenstunden.  Die Arbeit ist auf Geringfügigkeitsbasis vorgesehen. 
Die Bezahlung erfolgt entsprechend dem Tarifvertrag. 
Sollten Sie Interesse haben, bewerben Sie sich bitte schriftlich bis 
spätestens 20.02.2017 bei der Gemeindeverwaltung Maselheim, 
Wennedacher Str. 5, 88437 Maselheim. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Fr. Diem (07351/1840-19) zur 
Verfügung. Schulische Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Rek-
torin Köberle (07351/8954).

vor Ihrem Einkauf
    die Anzeigen unserer Inserenten
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Die TSV Turnabteilung lädt ein zur Die TSV Turnabteilung lädt ein zur 

Sonntag,5. Februar 2017 
14:11  16:30 Uhr 

in der 
Turn- und Festhalle Warthausen 

Viel Spaß bei Kaffee und Kuchen 
und bei den Vorführungen der Kinder-Turngruppen 

und der Gurren-Tanzgruppen 

VERANSTALTUNGEN
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Konto 500 500 500
Postbank Köln
BLZ 370 100 50
www.brot-fuer-die-welt.de

Schon der Zugang zu einer kleinen Fläche Land kann die
Ernährung einer kleinbäuerlichen Familie sichern. Wir 
fördern Projekte einer nachhaltigen Landwirtschaft und
setzen uns für faire Bedingungen im Handel ein. 
Helfen Sie mit!

Land zum Leben – Grund zur Hoffnung

Wir beraten Sie gerne bezüglich

Gestaltung, Formate, Preise.

Sie erreichen uns in der Anzeigenabteilung unter

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co.KG · Max-Planck-Straße 14 · 70806 Kornwestheim

Anzeigen-Info

Telefon 07154 8222-0

Fax 07154 8222-15

Mail anzeigen@duv-wagner.de

Beachten Sie bitte
Glasverwertung ist Umweltschutz!
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Bad Schussenried
georgBritsch

Ihr Antikmöbel-Spezialist · Bahnhofstraße 135 · Telefon 07583-27 95 · www.britsch.com

Restaurierungs-
fachtage

Mo – Fr: 9 – 12 
u. 13 – 18 Uhr

Beratung, Info 
und Aktion06. – 10.

Februar

´

       

3- oder 4-Zimmer-Wohnung zum Kaufen 

gesucht in Warthausen oder Teilort.  

Mobil: 0160 / 91 80 75 93

GESCHÄFTSANZEIGEN

STELLENANGEBOTE

IMMOBILIEN-KAUFGESUCHE

IMMOBILIEN
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ValentinstagValentinstag

Schweinegeschnetzeltes kg 8,20 €
Geschnetzelter Bierschinken kg 12,90 €
Vorderschinken   kg 11,90 €
Fleischwurst  kg 9,90 €
Ringsalami Ital. Art  kg 13,90 €
Grobe Leberwurst  kg 10,90 €

Angebot aus eigener Schlachtung und Produktion
vom 1. – 4. Februar 2017

... mit Partyservice der besonderen Art.
Für Ihre große und kleine Feier bereiten

wir feine warme und kalte Buffets.

Ehinger Straße 48 • 88447 Warthausen
Telefon 07351 8597

Ihre Familie Maier


